
DER BUNDESMINISTER " 

AuswltRTIGE :~~LEGENHEITEJI-:2. 4--;'3 der BeUagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrate~ 

Zl. 207.672-11/73 
Xlll. Gesetzgebung»petlode 

Schrift.Liche A..'1frage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Y\..A.RASEK und Genossen 
an den Bundesminister für Auswärtige An­
gelegenheiten, betreffend die Ausliefe­
rung von Dr. ri al ter FHISCH aus Mexico 
(Zl. 1152/J -~""R/1973) 

An die 

AA)O IA.B~ 

ZU A4~1, ~pA\J1973 
Präs. m ........... -····_-_· 

Kanzlei des Prä.sidenten des Nationalrates 

VI i e n 

Nach der dem Bundesministerium für Auswä.rtige Angelegenheiten 

am 22. März 1973 zugekommenen Note der Kanzlei des Prs.sidenten 

des Nationalrates Zahl 1152/J..!.NR/73 vom 20 .. März 1973 haben die Ab­
geordneten zum Nationalrat Dr .. KAR.4.SEK und Genossen arn. 20. März 

1973 eine 

A n fra g e 

an den Bundesminister für .. Auswärtige .Angelegenhei ten, betreffend die Aus­

lieferung von Dr. Vialter l!~Rli3CH aus l.iexico, überreicht. 

Ich beehre mich, diese J.mfrage gemäss § 71 Abs. 3 des Bundesge­

setzes vom 6. Juli 1961, BGBl. Nr. 178, wie folgt zu beantworten: 

Die österreichische Botschaft in lilexico stellte im Juni 1"970 auf 

Grund eines an sie heranEetragenen J'...Uskunftsersuchens fest, dass der im 

Fahndungsbuch wegen der Verbrechen der Veruntreuung und Betr..lGes· 

(§§ 197 ff. 183 StG) ausgeschriebene Dr. V/alter FRISCH in der Stadt 

?uebla, T-.'.exico, beschäftigt v:ar. Nach Verifikation seiner Adresse 

durch die INT.3RPOL und die österreichische Botschaft üb .3rmi ttel te das 

Bundesministerium für Justiz mit Note vom 8. Oktober 1971 ein Aus­

lieferungsbegehren • Da Dr. FRISCH seinerzeit einen grösseren ?ersonen­

kreis um etv;a 5 Millionen .Schilling geschädiGt hab en soll, i.'mrde von 

den zustä.."'1digen österreichischen Stellen auf seine Auslieferune; be­

sonderes Gewicht gelegt. 
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Das (:'sterreichische Au~üie:('erunc:~sbeßehren wll.rde von der öster­

rej.chischen Botschaft sof.::rt a.71 das t:exicanische ..'\.ussenministerium 

r:citerge:i.eitet .. In der FO:i.Cßzei t nUGsten sodann mexicanischerseits 

L:fuer vJieder neu angeforderte Unterlagen, . :L~rgänzungen und Beglau-

b iGui'1cen beschafft und der:, :i.~exicanischen imssenministerium üb er-

Lli t~el t \'Jerden, bis dieses am 26~ September 1972 das Ausliefe­

rungsbegehren an die mexicanische Staatsanwal tschc,ft v18i terlei tote, 

'\:e1che im Eovem.ber 1972 das zustiindige :aexicanische Gericht be­

fassteo Von mexiclli1ischer Seite vrurde auf die strikte Ei~~altung 

aller formellen Vorschriften bestanden, ia der nunmehr nach 

:.~exico-Ci ty\5.b ersiedel te DroFRISCH laut .A.uskunft des lilexica;·'ischen 

Aussenmi21ister:Lums als Li tglied des Lie:z:icanischen Institutes für 
Ll1ternationales I'rivatrecht in wissenschaftlichen Kreisen über An­

sehell verfüge I> 

über Betreibu.."I1.g der österreichischen Botschaft in r.:exico hat 

das Llexicanische Aussenministerium die Auslieferung bei den zu-· 

st i5ndigen Justizbehörc1en wiederholt in Erinnerung gebracht. 

Diese Schritte fi:ihrten nunmehr aill ','iochenende des 25. I\'lärz d. J. 

zur Verhaftung Dr.FRISCHs. über seine Auslieferung hat da.s zustän­

die;e Gericht nach Ablauf elner BevJeisfrist von 25 Tagen zu ent­

scheideno ,stimmt das Gericht der Auslieferung zu, liegt die letzte 

Entscheidung beim I,lexicanischen ..:i.ussenministeriumo Da dieses dem 

AuslieferQ~Gsbegehren verständnisvoll gegenübersteht, dürfte -

die Stattga.be des Gerichtes vorausgesetzt - mit der Vervlirklichung 

der Ausli~.ferung Dr.1?HISCEs in absehbarer Zeit zu recl>~en sein. 

Die österreichische Botschaft in Ilexico ist diesbezüglich jeden­

falls in ständigem Kontru~t mit den mexicanischen Stellen~ 

1973 
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